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Ediktalcitarionen.

i) Wir Bürgermeister und Rath zu Cassel thun und fügen hiermit zu wissen: Nachdem der in
holländischen Diensten gestandene allhier wohnhaft gewesene Chirurgus, Balthasar Gregonus,
vhvlanzsi sh intestato verstorben und der Kauf- und Handelsmann, Johann Wilhelm Grego-
riuS, a's dessen Erbe ab intestato um die Verabfolgung dessen Nachlasses, vorgängig aber ursi
die öffentliche Vorladung der etwaigen wettern Erben und Gläubiger bey Uns nachgesucht,
wir daun auch zu dem Ende lerminum xrLjuäicialem auf Freytag den 8. Sept. schiersküuftig
anberahmt haben; Als citiren, heischen und laden wir euch des verstorbenen Chirurgi Baltha-

?sar Gregonus Erben und Creators« hiermit von Amts-Gerichts-und Rechtswegen zum ersten
zweiten-und dritten- mithin ein für allemal und wollen, daß ihr in xrxstro perèmtorio vor üns
auf hiesigem Stadtgericht zu gewöhnlicher Gerichtsstunde ohnausbleiblich und in allem instruà
erscheinet; erster» Falls euch als Erben legiàiret, letzter» Falls aber eure habende Forde
rungen der Behörde Uguiàt, mit der Verwarnung, ihr erscheinet und thut solches alsdann
oder nickt, daß ihr hiernächst weiter nicht gehöret, sondern sowohl mit eurem Erbrecht qjs auch

' andern Anforderungen gewiß prXcluäiret und dem sich angegebenen Intestat-Erbeu der Nachlaß

vorbemeldeten Chirurgi Balthasar GregoriuS verabfolget werden solle. - Cassel den 9. August
1786, ' Bürgermeister und Rach daselbst.

Citationen der Creditoren.

i) In Adam Heusers zu Niedermeißer und dessen hinterlassener Kinder Concurs-Sache ist, nach
dem die Forderungen der Gläubiger entschieden, zum Verfahren über den Vorzug in der Be
friedigung, Termin auf den 29. August d. I. bestimmet und nach Vorschrift der gnädigsten
Verordnung vvm Iahr I77?wegen Abkürzung der Prozesse, die vorläufige,Srdriung,.wolNLch
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